
Stadtwerke Konstanz GmbH, Handelsregister des AG Freiburg i. Br., Handelsregister Nr.: HRB 381756, Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 212 144 696, Max-Stromeyer-Straße 21-29, D-78467 Konstanz,  
Telefon: 07531 803-0, Fax: 07531 803-2099, E-Mail-Adresse: info@stadtwerke-konstanz.de, Geschäftsführung: Dr. Norbert Reuter, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbürgermeister Uli Burchardt

Antrag zur Standrohrvermietung

Mieter (Rechnungsanschrift)

Kontoangaben zur Rückzahlung der Kaution von 500,00 €

Vom verantwortlichen Fachmann auszufüllen

Verantwortlicher Fachmann

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

vorraussichtliche Mietdauer Tage/Wochen Einsatzort/ggf. Hydranten Nr.

Aufbau-/ Abholdatum durch Fachmann: Aufbau-/ Abholdatum durch die SWK:

Datum, Unterschrift Mieter Datum, Unterschrift & Stempel Verantworlicher Fachmann

X X

Kreditinstitut

IBAN BIC

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Eingetragen bei:

Ausweis-Nr.

Der Mieter beantragt die Bereitstellung eines Standrohrwasserzählers für den Betrieb einer nicht ortsfesten Wasserentnahme aus dem Versor-
gungsnetz der Stadtwerke Konstanz GmbH. Über die Belieferung mit Trinkwasser kommt ein gesonderter Vertrag zwischen dem Mieter und der 
Stadtwerke Konstanz GmbH zustande (Trinkwasserpreis gem. gültigem Tarifblatt). Diesem Trinkwasserliefervertrag liegt die Verordnung über die 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) zugrunde.

 Schieberschlüssel      Hydrantenschlüssel
 Adapter B auf C       Trinkwasser C-Schlauch, Stückzahl:

Überflurhydrant Standrohr Varianten
 Ausgang 4xGK Kupplung    Ausgang 2xGK Kupplung (Eingang B oder C)
 Ausgang C-Kupplung     Ausgang C-Kupplung (Bodenverteiler)

Unterflurhydrant Standrohr Varianten
 Ausgang 4xGK Kupplung    Ausgang 2xGK Kupplung (Qn 2,5 oder Qn 6)
 Ausgang 1x C Kupplung     Ausgang 1x C, 1x GK

Einsatz für: (entsprechendes bitte ankreuzen)
 Betrieb Trinkwasseranlage mit Schlauchzuleitung entspr. KTW. Empfehlung und DVGW AB 270
 Die entnommene Wassermenge wird dem Entwässerungskanal zugeführt
 Baustellenbetrieb
 Sonstiges:

Der Mieter und der verantwortliche Fachmann versichern, dass die nicht ortsfeste Verteilungs- und Befüllungsanlage gemäß den einschlägigen, 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, sowie den anerkannten Regelen der Technik und den DIN-Vorschriften errichtet und betrieben 
wird. Ihnen ist bekannt, dass die Sicherung des Trinkwassernetzes durch die Stadtwerke Konstanz GmbH an der Sicherungskombination (RV/
RB) am Standrohr endet. Werden Apparate oder Entnahmestellen betrieben, die eine höherwertige Absicherung erfordert, wird der Bedarf von 
zusätzlichen Sicherungsamaturen von mir bei der Stadtwerke Konstanz GmbH angemeldet. Es wird anerkannt, dass die Stadtwerke Konstanz GmbH 
keinerlei Haftung für die Erstellung und den Betrieb der Verteilungs- und/oder Befüllungsanlage übernimmt. Die im Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden zum Zweck der Datenverarbeitung gespeichert.
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